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Teilrevision des Brandschutzgesetzes; Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gemäss geltender Brandschutzgesetzgebung (Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz, 
Brandschutzgesetz vom 21. Februar 1989 [SAR 585.100]) setzt das Ausüben des Kaminfe
gerberufs eine kommunale Konzession voraus. Dies hat zur Folge, dass Eigentümerinnen 
bzw. Eigentümer und Betreiberinnen bzw. der Betreiber von Feuerungs- und Abgasanlagen 
grundsätzlich keine Möglichkeit haben, die Kaminfegerperson auszuwählen. Die Liberalisie
rung des Kaminfegermonopols stand bereits im Rahmen der Wachstumsinitiative des Regie
rungsrates mit ihren 25 Massnahmen im Jahr 2005 zur Diskussion. 

Die Vorlage sieht mitunter eine Erleichterung bei der Wahl der Kaminfegerin bzw. des Ka
minfegers vor. Der beiliegende Anhörungsbericht gibt über die Zielsetzungen der Aargaui
schen Gebäudeversicherung (AGV) und des Regierungsrates Auskunft. Die detaillierten Be
stimmungen entnehmen Sie bitte dem Gesetzesentwurf. 

Die Dokumente sind auch unter www.aq.ch/vernehmlassunqen abrufbar. 

Ich lade Sie ein, zur Vorlage bis zum 31. August 2012 Stellung zu nehmen. Sie können die

se vorzugsweise elektronisch (erika.bachmann@agv-ag.ch) oder per Post (Aargauische Ge

bäudeversicherung, Frau Erika Bachmann, Rechtsdienst, Bleichemattstrasse 12/14, Post

fach 5001 Aarau) zustellen. Durch die elektronische Übermittlung erleichtern Sie uns die 

Auswertung erheblich. Danke. 

Für die Beantwortung von Fragen steht Frau Erika Bachmann, Rechtsdienst AGV (Tel. 062 

836 36 20), zur Verfügung. 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung. 

Freundliche Grüsse 

Susanne Hochuli 
Landammann 



Beilagen: 
- Liste der Adressaten 

- Anhörungsbericht mit Synopse 
- Fragebogen 

Kopie an: 
AGV 


